
seitigen. Diese Bereitschaft entsteht wegen der oft ver
härteten Standpunkte zumeist nicht spontan, sie ist 
vielmehr das Ergebnis des Wertens und Wägens man
nigfaltiger Umstände. Dazu benötigen die Parteien Zeit, 
die ihnen durch die Wiederholung der Aussöhnungs
verhandlung gegeben werden kann. Ein nach sachkun
digen Hinweisen des Gerichts und gründlicher Über
legung der Parteien ergehender Aussetzungsbeschluß 
bietet bereits von seiner Vorbereitung her gute Aus
sichten auf Erfolg.
Die Aussetzungsbeschlüsse sind so zu begründen, daß 
sie den Parteien eine sachbezogene Anleitung bieten. 
So muß ersichtlich sein, welcher Konflikt zu lösen ist, 
wie er gelöst werden kann, was die Parteien selbst 
zu tun haben und welche gesellschaftlichen Kräfte 
ihnen Anleitung und Unterstützung zu geben haben.

Mangelnde pädagogische und psychologische Kennt
nisse führen ab und zu noch dazu, daß die Beschlüsse 
nur darlegen, welche Faktoren die Ehe störten, Wege 
zur Überwindung dieser Störungen aber nicht gezeigt 
werden. Manchmal bleibt auch die Beantwortung der 
Frage, was die Parteien selbst zur Überwindung der 
Schwierigkeiten tun müssen, ihnen selbst überlassen. 
Hin und wieder kommt es auch noch vor, daß ungenü
gendes Erfassen und Durchdenken aller im individu
ellen und gesellschaftlichen Bereich liegenden Zusam
menhänge zu Schwierigkeiten bei der Anleitung gesell
schaftlicher Kräfte führen. Dieser Seite der 
gerichtlichen Tätigkeit ist jedoch besondere Aufmerk
samkeit zuzuwenden. Dabei ist auch bei Wahrnehmung 
gesamtgesellschaftlicher Interessen die Intimsphäre 
der ehelichen Beziehungen zu achten.

Materialien der 32. Plenartagung des Obersten Gerichts

Zur Rechtsprechung auf dem Gebiet des Verkehrsstrafrechts
Das Plenum, des Obersten Gerichts nahm am 22. Sep
tember 1971 auf seiner 32. Tagung, die sich insbeson
dere mit Fragen der Leitung der Tätigkeit der ge
sellschaftlichen Gerichte durch die Kreis- und Be
zirksgerichte beschäftigte, auch einen Bericht des 
Präsidiums über die Entwicklung der Rechtspre
chung auf dem Gebiet des Verkehrsstrafrechts nach 
der 23. Plenartagung des Obersten Gerichts (vgl. NJ 
1969 S. 459 f f . )  entgegen und stimmte den darin gege
benen Hinweisen und Empfehlungen zu. Auszüge aus 
diesem Bericht werden nachstehend veröffentlicht. 
Die Materialien der Plenartagung zu Fragen der Lei
tung der gesellschaftlichen Gerichte werden in H e f t  
21/1971 der „Neuen Justiz“ veröffentlicht.

D. Red.

I
1. Der gegenwärtige Stand der Verkehrsstrafrechtspre
chung der Kreis- und Bezirksgerichte läßt die Ein
schätzung zu, daß sich deren Qualität seit der 23. Ple
nartagung des Obersten Gerichts insgesamt spürbar 
verbessert hat. Es gelingt jetzt in der Mehrzahl der 
Fälle weit besser, z. B. den Zusammenhang zwischen 
exakt festgestellten Rechtspflichtverletzungen und Un
fallfolgen darzustellen. Die strafrechtliche Qualität 
einer solchen Rechtspflichtverletzung wird zumeist 
nicht mehr nur mit dem bloßen Wortlaut des Gesetzes 
beschrieben, sondern anhand der konkreten Tatum
stände sichtbar gemacht, worin im Einzelfall das ver
antwortungslose Verhalten eines Teilnehmers am Ver
kehrsgeschehen gegenüber den Anforderungen der Ge
sellschaft besteht. Positiv ist auch zu werten, daß die 
einzelnen Formen der fahrlässigen Schuld besser diffe
renziert werden und damit deren inhaltliche Schwere 
richtig erfaßt wird. Damit wird zugleich auch die Über
zeugungskraft der Entscheidung hinsichtlich der aus
gesprochenen Sanktionen erhöht. Die Sanktionen be
stehen zwar überwiegend in Strafen ohne Freiheitsent
zug — was meist im Hinblick auf Umstände der Tat, 
Verschuldensgrad und Persönlichkeit des Täters zu
treffend ist, sie schließen aber auch die Notwendigkeit 
des Ausspruchs von Freiheitsstrafen trotz ansonsten 
positiver Persönlichkeit ein, wenn die Tatschwere als 
Einheit von Schwere der Schuld und Schwere der Fol
gen dies bedingt.
2. Diese Erhöhung des Niveaus der Verkehrsstrafrecht
sprechung ist einmal darauf zurückzuführen, daß die 
von der 23. Plenartagung ausgehende Orientierung,

Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung einzuleiten, 
damit die auf dem Gebiet des Verkehrsstrafrechts er
forderliche hohe Sachkunde der Richter erreicht wird, 
als eine langfristig zu verwirklichende Aufgabe ver
standen wurde und seitdem kontinuierlich erfüllt wird. 
Zum anderen haben sämtliche Bezirksgerichte die 23. 
Plenartagung nicht nur unmittelbar danach auf eigenen 
Plenartagungen oder anderen Beratungen ausgewertet, 
sondern auch in der Folgezeit anhand von Einschätzun
gen der eigenen Rechtsprechung Maßnahmen zur Über
windung erkannter Mängel auf diesem Gebiet fest
gelegt. Schließlich hat auch die Tätigkeit der Mitarbei
ter des 3. Strafsenats des Obersten Gerichts zur Erhö
hung des Niveaus der Verkehrsstrafrechtsprechung bei
getragen.
3. Im Ergebnis dieser vom Obersten Gericht ausgehen
den Orientierung konnten nach Durchführung der 23. 
Plenartagung, aufbauend auf deren Materialien eine 
Reihe weiterer prinzipieller Hinweise zu den den ge
sellschaftlichen Anforderungen entsprechenden Ver
haltensweisen im Straßenverkehr gegeben werden, so 
zum Überholvorgang (Urteil vom 29. Juli 1969 — 3 Zst 
19/69 — NJ 1969 S. 569; Urteil vom 3. Juli 1969 — 3 Zst 
16/69 — NJ 1969 S. 570; Urteil vom 16. März 1971 — 3 
Zst 2/71 — NJ 1971 S. 336), zur Fahrgeschwindigkeit 
(Urteil vom 1. April 1969 — 3 Zst 4/69 — NJ 1969 S. 375; 
Urteil vom 25. November 1969 — 3 Zst 26/69 — NJ 1970
S. 56), zur Benutzung des Radweges (Urteil vom 10. No
vember 1970 — 3 Zst 23/70 — NJ 1971 S. 51), zum Befah
ren von Bankettstreifen (Urteil vom 11. September 1970
— 3 Zst 17/70 — NJ 1971 S. 27), zur technischen Sicher
heit von Anhängerfahrzeugen (Urteil vom 10. Septem
ber 1970 — 3 Ust 2/70 — NJ 1970 S. 653), zum Rück
wärtsfahren und Wenden (Urteil vom 6. April 1971 — 3 
Zst 4/71 — NJ 1971 S. 401) u. a. Eine Reihe der hierbei 
entwickelten Rechtsgrundsätze fanden auch ihre Be
rücksichtigung bei der Neufassung einiger Bestimmun
gen der StVO, so insbesondere hinsichtlich der Verhal
tensanforderungen an unbedeutenden Bahnübergängen 
und zur Bedeutung der Grün-Gelb-Phase an lichtsig
nalgeregelten Kreuzungen (vgl NJ 1970 S. 306).
Wiederholt wurde auch in einer Reihe grundsätzlicher 
Entscheidungen Stellung genommen zu:

— der Bedeutung objektiver Beweise in Verkehrsstraf
sachen und ihrer Wertigkeit im Verhältnis zu Be
kundungen von Zeugen sowie zu den Möglichkeiten 
und Grenzen von Aussagen in Sachverständigengut-
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